
Geld zurück vom AWD 
Auch freie Berater müssen den Kunden sagen, dass sie Provisionen kassieren. Andernfalls können Anleger Schadenersatz fordern 

Von Markus Zydra 

Frankfurt - Die meisten Finanzberater le­
ben von der Verkaufsprovision, Sie müs­
sen den Kunden über die Höhe dieser Pro­
vlsionen aufklären. Dazu gibt es seit 
2007 eine besondere gesetzliche Rege­
lung. Das Landgericht München I hat 
nun entschieden, dass die Pflicht zur Auf­
klärung schon seit dem Jahr 1905 be­
steht. Und SlO gelte nicht nur fürBankbe­
rater, sondern für alle freien Finanz­
dienstleister. heißt es ln dem Urteil, das 
der Süddeutschen Zeitung vorliegt. 

Die Richter haben m dem konkreten 
Fall den Finanzdienstlelster A WD zu 
Schadenersatz verurteilt (Alctenzelchen 
2201787/09), Es gmg um einen Streit­
wert von rund 220 000 Euro. Der Kläger 
hatte nach emem AWD-Beratungsge­
spräch Geld in den geschlossenen Immo­
bilienionds Falk 60 mvestiert. Dafür er­
hIelt der A WD eme PrOVIsion von der Fi­
nanz-Konzept. dem Hauptvertriebsun­
ternehmen für den Fonds. Doch der selb­
ständige Handelsvertreter des A WD hat 

Im Grunde, so die Richter, 
besteht die Pflicht zur 

Aufklärung schon seit 1905. 

dem Kunden von der Zahlung ruchts ge­
sagt. Das hätte er aber tun müssen, so elie 
Richter. Es ging wn eine PrOVision von 
rund 15 Prozent auf die Anlagesumme. 

Es Ist das erste Urteil gegen den A WD 
in emem Streit um die Verletzung der 
Aufklärungspflicht bei ProviSIOnen. 
heißt es m .Tustizkrelsen. Es SCI auch 
schon zu außergenchtlichen Eimgungen 
gekommen. Im Jahr 2008 hat der AWD 
nach Konzernangaben 429 000 Kunden 
beraten, der Umsatz betrug 633 Millio­
nen Euro. uAnleger können auf Basis die­
ses Urteils nun auch rückwirkend Ida­
gen", sagt Rechtsanwalt Halph Veil von 
der Kanzlei Mattil & Kollegen, der das 
Urteil erstritten hat. 

Der AWD verweist in eme1' Stellung­
nahme darauf, dass andere Gerichte In 

ähnlichen Fällen zugunsten des Unter­
nehmens entschieden hätten. Man habe 
Berufung gegen das Urteil eIngelegt. 

Bemerkenswert Ist, dass In diesem Fall 
der Kläger die Fonds bereits un .r allr 
1997 gekauft hat, was häufig als Verjäh­
rungsfall gilt. Doch die Münchner Rich­
ter nahmen nun den A WD in die Pflicht. 
Die Auskunfts- und Herausgabepflicht 
solcher ProvislOnen sei schon lange 

Die AWD-Zentrale in Hannover: Der Finanzdienstleister hat 17nmer wwder Ärger mit Kunden. die sich falsch beraten füh­
len und deshalb ihren Fonds/cauf l'iiclcabwiclceln wollen. Zwei Urteile stär/cen nun die POSItion der Anleger. Foto: dpa 

höehstnchterlich geregelt. "Ergänzend 
Ist auf eine Entscheidung des Reichsge­
richts hmzuweisen. wonach es treu und 
Glauben widerspncht, wenn em Bankier 
als KommiSSionär semem Kunden elllen 
Teil einer Bonifikation verschwelgt H

, Zl­
tiert das Landgericht ein Urteil aus dem 
.lahr 1905, Dieses Argument war lange 
umstritlen. Die Finanzbranche redet 
Sich bis heule damit heraus. Sie habe erst 
mit den BGH-Urteilen von 200n an und 
der Mifid-Richtlime 2007 erkannt. dass 
die Provisionsgelder - auch Kickbacks 
genannt - dem Kunden gehören, 

Hintergrund des Streits ist ein grundle­
gender Interessenkonflikt: Der Kunde 
kann nie ganz sicher sein. ob der Berater 
ein Produkt wegen der Aussicht auf Pro­
VlSiOn oder wirklich 1m Interesse des An­
legers empfiehlt. "Ein Anlageberater 
muss ungefragt darauf hmweisen, dass 
und in welcher Höhe er Rückvergütun-

gen erhält, egal ob es unl A1ctien- oder Me­
dienfonds geht", so das Landgericht. 

Das noch nicht rechtskräftige Urteil 
besagt auch. dass die Aufklärungspflicht 
zu Provisionen mcht nur Bankberater, 
sondern alle freien It'inanzdiensUeister 
bell'ifft, zu denen auch der AWD zählt. 
"Hier stellt Sich das Problem des Interes­
senkonflikts sogar noch markanter, weil 
eIn solches Unlernehmen seinen Umsatz 
praktisch aussehließlich durch den Ver­
trieb von Finanzprodulclen genenert", 
heißt es In der rlchterlkhen Begründung, 

Auch das Oberlandesgencht Stutlgart 
hat in einer aktuellen Entscheidung in 
dieser Rechtsfrage zugunsten der PrIvat­
sparer entschieden. Auch luer ging es um 
den Verkauf von Beteiligungen an Falk­
Fonds, und zwar m den Jahren 1H99 und 
2000. Ein freIer Anlageberater hatte die 
Kläger nicht über die Provisionen aufge­
klärt, die er für den Vertrieb der Fonds er-

hallen hatte. Das Stuttgarter Gencht ver­
urteilte den Anlageberater zu Schadens­
ersatz in Höhe von 75 000 Euro. 

"Bemerkenswert an dem Urteil ist ins­
besondere, dass diesem Sachverhalt aus 
den Jahren 1999 und 2000 zugrunde lie­
gen und das Oberlandesgeneht gleich­
wohl keine Verjährung annimmt". sagt 
Rechtsanwältin Diana f{ömhild von der 
Kanzlei 1'ilp, die das Urteil erstritten 
hat. Dem Urteil komme wegweisende Be­
deutung zu, da in der Finanzdienstlels­
lungsbranche Millionen von Anlagebera­
tungen außerhalb von Banken erbracht 
wurden und weiter erbracht werden. 

JUristen erwarten, dass der Bundesge­
rIchtshof demnächst abschließend klii­
ren muss, ob slch freie Finanzvermittler 
auf einen Rechtsirrtum berufen können, 
WIe sie das gerne machen, Oder ob es ih­
nen zumutbar war, sich über die Kick­
back-Regeln umfassend zu infornueren. 
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